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Schulgesetz (421.000)  

Art. 36  

Die Schulträgerschaften schaffen eigene Mediotheken für Schülerinnen und Schüler oder sorgen dafür, 

dass diese aus Mediotheken altersgerechte Bücher und andere geeignete Medien beziehen können.  

Kulturförderungsgesetz (494.300) 

Art. 13  

Der Kanton kann Fachkurse von kantonalen kulturellen Dachorganisationen, insbesondere für die Bereiche 

Theater, Musik und Gesang, Bibliotheks-, Kulturarchiv- und Museumswesen, mit Beiträgen bis zu 50 Prozent 

der anrechenbaren Aufwendungen unterstützen. 

Art. 20  

Der Kanton kann an Medienanschaffungen der öffentlichen, nicht gewinnorientierten Bibliotheken und Me-

diatheken Beiträge bis zu 40 Prozent der Kosten ausrichten. 

Verordnung über die Kantonsbibliothek Graubünden (490.200) 

Art. 3  

Die Kantonsbibliothek Graubünden hat zur Aufgabe:  

...  

c) als Beratungsstelle für öffentlich zugängliche Bibliotheken im Kanton, die Entwicklung und Koordinierung 

des bündnerischen Bibliothekswesens zu fördern.  


